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Irreguläre Migration in die Türkei:  
Facetten, Zahlen und Tendenzen 

Barbara Pusch 

Wenngleich die Türkei in Europa primär als Sendeland von unterschiedlichsten 
MigrantInnengruppen1 bekannt ist, so weist sie dennoch selbst eine lange Migrati-
onsgeschichte auf: Im 19. Jahrhundert forcierte das Osmanische Reich zunächst die 
Immigration ins Land, um die damalige Bevölkerungsarmut zu beheben. Mit dem 
nationalistischen Erwachen in den osmanischen Provinzen entwickelte sich dann 
ein neuer Trend: Osmanische Untertanen muslimischer Abstammung aus dem 
Balkan zogen in ihr Stammland (anavatan). Man schätzt, dass zwischen 1870 und 
1920 rund 1,5 Millionen Menschen nach Thrakien und Anatolien zogen (Karpat 
1985). Auch nach der Gründung der Republik Türkei im Jahr 1923 war die Migra-
tion in die Türkei von diesem Trend gekennzeichnet. Gemäß dem türkischen Nie-
derlassungsgesetz Gesetz Nummer 2510 (İskan Yasası) wurde Menschen türkischer 
Abstammung und Kultur die Niederlassung in der Türkei ermöglicht.2 Wer konkret 
zu der Gruppe der Einwanderungsberechtigten gezählt wurde, entschied der Mini-
sterrat. Allgemein profitierten jedoch Türkisch sprechende und/oder muslimische 
Gruppen aus dem Balkan von diesem Gesetz. Zwischen 1923 und 1945 wanderten 
rund 840.000 ImmigrantInnen in die Türkei ein. Erst in den Jahren zwischen 1945 
und 1980 nahm die Migration in die Türkei zahlenmäßig ab (Kirişçi 1995). 

Seit den 1980er Jahren nimmt die Migration in die Türkei wieder zu. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die Migration in die Türkei allerdings nicht mehr ausschließlich von 
Menschen muslimischer Abstammung gekennzeichnet, sondern von vielen unter-
schiedlichen internationalen Migrationsströmen. Viele dieser Migrationsströme 
können als irregulär bezeichnet werden (İçduygu – Kirişci 2009; Erder 2003). Die-
ses in der türkischen Migrationsgeschichte relativ neue Phänomen möchte ich in 
dem vorliegenden Aufsatz beleuchten. 

Nach der Klärung des Begriffs „irreguläre Migration“ diskutiere ich diverse Stu-
dien zu diesem Thema. Im Anschluss daran gehe ich dann auf ein Phänomen ein, 
das die irreguläre Migration in die Türkei von irregulären Migrationssträngen in 
westlichen Industrieländern unterscheidet – und zwar die Tatsache, dass in der 
Türkei irreguläre MigrantInnen nicht nur von marginalisierten und stigmatisierten 

1  In der Regel assoziiert man mit den Stichworten „Türkei“ und „Migration“ die Migration 
von unqualifizierten ArbeiterInnen ab den 60er Jahren nach Europa. Die türkische Migra-
tionsrealität ist allerdings auch von der Abwanderung hochqualifizierter Personen gekenn-
zeichnet (Köşer – Akçapar 2009; Tansel – Güngör 2003).  

2  Für nähere Informationen zur Niederlassung von MigrantInnen in den ersten Jahren der 
Republikszeit siehe das Vorwort in diesem Band.  
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Randgruppen repräsentiert werden, sondern auch von Personen, die über berufli-
ches und soziales Prestige verfügen. Diesen Aspekt werde ich mit einem Fallbei-
spiel aus meiner empirischen Forschung und einer persönlichen Erfahrung illu-
strieren. Das Ausmaß der irregulären Migration in die Türkei und die Auswirkun-
gen diverser gesetzlicher Maßnahmen, die irreguläre Migration in die Türkei ein-
zudämmen, werden in den abschließenden Kapiteln dargelegt und dienen der em-
pirischen Abrundung dieses Phänomens. In meinen Schlussbemerkungen werfe ich 
dann die Frage auf, ob irreguläre Migration in die Türkei wirklich missbilligt wird, 
oder ob diese Form der Arbeitsmigration zumindest von Teilen der türkischen Ge-
sellschaft auch gewollt ist. 

Zum Begriff „irreguläre Migration“ 

Jedes Forschungsgebiet entwickelt seine eigene Terminologie – so auch die Migrati-
onsforschung. Der Begriff „irreguläre Migration“ ist eine dieser wissenschaftlichen 
Wortschöpfungen. Als irreguläre Migration wird jener Migrationstypus bezeichnet, 
bei dem die Einwanderung, Auswanderung oder Transitwanderung außerhalb der 
staatlichen Regelungen stattfinden. Irreguläre Migration wird auch als „unerlaubte“ 
oder „illegale“ Migration bezeichnet. Mit dieser Begrifflichkeit wird darauf hinge-
wiesen, dass diese Art der Migration rechtliche Regelungen verletzt. Insbesondere 
der Begriff „illegale Migration“ wird in der einschlägigen wissenschaftlichen Litera-
tur aber als problematisch erachtet, weil Illegalität in der Regel mit Kriminalität as-
soziiert wird. Steffen Angenendt (2008: 1) argumentiert in diesem Zusammenhang: 
„Vor allem aus der Sicht von Menschenrechts- und Flüchtlingshilfeorganisationen 
enthält diese Bezeichnung eine unzulässige Stigmatisierung. Sie argumentieren, 
dass die MigrantInnen in der Regel keine Kriminellen im engeren Sinn seien, son-
dern lediglich Rechtsverstöße gegen das Einreise-, Aufenthalts- und Arbeitsrecht 
des betreffenden Staates begingen.“ D. h. sie werden aufgrund von diversen (Mi-
grations)-politiken und -systemen illegalisiert. Auch in der einschlägigen englisch-
sprachigen Literatur spricht man von „irregular migration“. Neben dem oben be-
reits erwähnten Einwand gegen den Begriff „illegal migration“ wird dabei auch fol-
gender Aspekt betont: „The most powerful criticism of the term ‘illegal’ is that de-
fining people as ‘illegal’ denies their humanity: a human being cannot be illegal. It 
can easily be forgotten that migrants are people and they have rights whatever 
their legal status is “ (Koser 2007: 54). Allgemein spricht man in der englischen 
Fachliteratur heute deshalb auch von „undocumented“ oder „unauthorized migra-
tion“ (Koser 2007: 55). 

Irreguläre Migration hat viele verschiedene Gestalten: Transitmigration, zirkulä-
re Migration, informelle Arbeitsmigration sowie viele Formen der Flucht sind nur 
einige wenige Beispiele für diesen breit gefächerten und heterogenen Migration-
stypus. Als wichtige Besonderheit ist hier allerdings zu betonen, dass diese Migran-
tInnen in unterschiedlichen Stadien der Migration auf unterschiedlichen Ebenen 
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von Irregularität gekennzeichnet sein können (Koser 2007). So kann zum Beispiel 
ein politischer Flüchtling, der illegal in die Türkei eingereist ist, durch die Asylbe-
antragung bei dem UNHCR seinen Aufenthaltsstatus für die Dauer des Asylver-
fahrens legalisieren. Mit der gleichzeitigen Aufnahme einer Arbeit – und diese 
muss er in der Regel aufgrund der fehlenden Sozialhilfe finden, damit er sein 
Überleben sichern kann – wird er jedoch wieder in die Irregularität bzw. Illegalität 
gedrängt; denn Recht auf Arbeit hat er trotz fehlender Flüchtlingshilfe nicht. Reist 
er nach der Ablehnung seines Asylverfahrens nicht aus, so wird er sich nicht nur 
arbeitsrechtlich, sondern auch aufenthaltsrechtlich wieder auf illegaler Ebene be-
finden. Ebenso können Arbeitsmigrantinnen aus der ehemaligen UdSSR, die mit 
einem Touristenvisum in die Türkei legal einreisen, nach Ablauf dieses Visums auf-
enthaltsrechtlich zu irregulären Migrantinnen werden. Arbeitsrechtlich gesehen 
sind sie dies allerdings schon mit der Aufnahme einer informellen Arbeit.  

Studien zur irregulären Migration in die Türkei 

Ahmet İçduygu gehört zu den ersten Sozialwissenschaftlern, die sich mit dem 
Thema irreguläre Migration in die Türkei auseinandergesetzt haben. In einer Typo-
logie hat İçdugu (2004: 27–37) vier chronologisch aufeinanderfolgende Phasen ir-
regulärer Migration unterschieden: In der ersten Phase (1979–1987) war die irregu-
läre Migration primär von Iranern gekennzeichnet, die nach der islamischen Revo-
lution ihr Heimatland verlassen haben und von der Türkei aus weiter Richtung 
Westen migrierten. Die zweite Phase irregulärer Migration (1988–1993) war vor al-
lem von Massenflucht aus dem Iran und dem Irak während der Iran-Irak-Kriege 
und aus Bulgarien sowie von Wirtschaftsflüchtlingen aus dem ehemaligen Ost-
block gekennzeichnet. In der dritten Phase (1994–2000) nahm die Zahl der irregu-
lären MigrantInnen weiterhin zu. Diese Phase war von der Entwicklung neuer 
rechtlicher Bestimmungen geprägt. İçduygu zufolge befinden wir uns seit 
2000/2001 in einer weiteren Phase der irregulären Migration. Charakteristisch für 
diese Phase ist einerseits die weitere Zunahme und internationale Ausdifferenzie-
rung der Migrationsströme und der Versuch, diesen Strömen per Gesetz einen Rie-
gel vorzuschieben (İçduygu 2004: 28). 

Mit dieser Typologie verdeutlicht İçduygu, dass irreguläre Migration in die Tür-
kei ein relativ neues Phänomen ist, das sich in seiner heutigen Form insbesondere 
seit den 90er Jahren ausprägte. Zu betonen ist an dieser Stelle, dass heute auch Mi-
grantInnen muslimischer und türkischstämmiger Herkunft aus dem Balkan und 
Zentralasien, deren Migration ins anavatan lange Jahre staatlich forciert wurde, 
vermehrt als irreguläre MigrantInnen in der Türkei leben. Didem Danış und Ayşe 
Parla (2009) haben diesbezüglich aufgezeigt, dass die alten Eingliederungsparadig-
ma traditioneller Einwanderungsgruppen heute nicht mehr zutreffen. 

© 2016 Orient-Institut Istanbul

https://doi.org/10.5771/9783956506789-151 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783956506789-151
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


BARBARA PUSCH 156 

Darüber hinaus hat Ahmet İçduygu (2003) einen Überblick über die Facetten ir-
regulärer Migration gezeichnet. Irreguläre MigrantInnen setzen sich in der Türkei 
zusammen aus politischen Flüchtlingen, TransitmigrantInnen und sogenannten 
„Overstayern“, d. h. Personen, die nach Ablauf ihres Touristenvisums im Land blie-
ben, bestehen. Das Profil dieser MigrantInnengruppe hat sich in den letzten Jahren 
jedoch verändert (İçduygu 2003: 29). Während in den 90er Jahren irreguläre Mi-
granten in der Türkei v. a. junge alleinstehende Männer mit geringer formaler Bil-
dung aus armen ländlichen Gegenden waren, so ist diese MigrantInnengruppe 
heute von Männern und Frauen gekennzeichnet, die oftmals auch aus städtischen 
Kontexten stammen und über ein relativ hohes Bildungsniveau verfügen. Politi-
sche, soziale, kulturelle und religiöse Schwierigkeiten, Krieg, Arbeitslosigkeit und 
Armut werden von dieser Gruppe als Hauptmigrationsgründe genannt. Hinsicht-
lich der Einreisemodalitäten ist ein Unterschied zwischen Herkunftsländern zu 
verzeichnen: Insbesondere afrikanische, irakische und iranische MigrantInnen rei-
sten mit Hilfe von Schmugglern und gefälschten Papieren in die Türkei (İçduygu 
2003).  

Im Unterschied dazu reisen insbesondere die zirkulären Migrantinnen aus den 
früheren Ostblockstaaten legal in die Türkei ein. Die Migrationsforscherin Sema 
Erder (2008) hat in diesem Zusammenhang hochinteressante statistische Daten zu-
sammengestellt: Sie zeigt von einigen ausgewählten Ländern den prozentualen 
Anteil der in die Türkei eingereisten Frauen. Wie hoch dieser ist, verdeutlichen 
nicht nur die in Tabelle 1 zusammengestellten Prozentzahlen, sondern auch der 
Unterschied zum Durchschnitt aller Einreisen. Allgemein verweist Erder damit auf 
ein Phänomen, das derzeit weltweit diskutiert wird – die Feminisierung der Migra-
tion. 

Tabelle 1: Prozentsatz der eingereisten Frauen aus einigen ausgewählten Ländern (2001 und 
2004)  

Land 2001* 2004** 

Aserbaidschan 49,6 ohne Angabe

Bulgarien 34,5 39,8

Georgien 39,6 53,9

Moldawien 74,5 70,9

Polen 46,6 ohne Angabe

Rumänien 53,9 51,6

Russland 63,9 65,7

Ukraine 66,6 61,4

Türkei insgesamt 41,0 ohne Angabe 

Quelle: Erder 2008: 31. 
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In der Türkei tragen insbesondere Frauen aus den ehemaligen Ostblockstaaten zu 
dieser Feminisierung bei. In der Regel reisen diese Frauen mit einem Touristenvi-
sum ins Land ein – und werden erst mit Ablauf dieses Visums, der Aufnahme ei-
ner informellen Arbeit oder informellen Handelstätigkeiten irregulär. Die im 
Vergleich zu Europa viel liberalere Einreisepolitik der Türkei ist ausschlaggebend 
für diesen Trend. Auf diesen Aspekt sind u. a. Erder und Kaşka (2003) auch in 
ihrer Studie „Irregular Migration and Trafficking in Women“ eingegangen. Wie 
der Titel dieser Studie verrät, ist das Hauptthema dieser Studie allerdings der 
Frauenhandel, der unter dem Deckmantel der Arbeitsmigration stattfindet. Mit 
viel Feingespür zeigen die beiden Autorinnen auf, wie Frauen mit falschen Ver-
sprechungen zu Opfern von Menschhändeln werden und zur Zwangsarbeit, v. a. 
zur Prostitution, gezwungen werden. 

Prostitution, ob erzwungen oder „freiwillig“, ist aber nicht das einzige Betäti-
gungsfeld weiblicher Migrantinnen aus den ehemaligen Ostblockstaaten in der 
Türkei. In verschiedenen Fallstudien haben Wissenschaftlerinnen darauf hingewie-
sen, dass irreguläre Migration zunehmend auch unter dem Aspekt der Geschlech-
terrollen untersucht werden muss. So zeigt uns zum Beispiel Deniz Yükseker 
(2003) in ihrer Studie über den Kofferhandel in Laleli (Istanbul), dass vor allem 
Frauen im Bereich des internationalen Kofferhandels tätig sind. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass dieser informelle Handel seit Jahren eine sehr lukrative Einnahme-
quelle an Devisen für den türkischen Staat darstellte. Überspitzt lässt sich deshalb 
behaupten, dass ausländische Frauen als irreguläre Migrantinnen zur Entwicklung 
der türkischen Wirtschaftsentwicklung beitragen (siehe dazu Tabelle 2).  

 
Tabelle 2: Einkünfte aus dem Kofferhandel, 1996–2007 

Jahr Einnahmen aus dem Kofferhandel (Mill. USD) 

1996 8.842 

1997 5.849 

1998 3.689 

1999 2.255 

2000 2.946 

2001 3.039 

2002 4.065 

2003 3.953 

2004 3.880 

2005 3.473 

2006 6.408 

2007 6.002 

Quelle: http://www.carim.org/index.php?callContent=59 
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Diverse Studien über ausländische Haushaltsbedienstete (Akalın 2008; Kaşka 2006, 
2009; Kümbetoğlu 2005) in der Türkei verdeutlichen ebenfalls den Zusammen-
hang zwischen irregulärer Migration und sozialem Geschlecht. Die Lebensbedin-
gungen dieser Frauen in der Türkei sowie das Dilemma zwischen den Verpflich-
tungen gegenüber den in der Heimat zurückgebliebenen Familien und den 
Dienstgeberfamilien ist ebenfalls ein immer wiederkehrendes Thema in diesen 
Studien.  

Aber auch in anderen Untersuchungen zu irregulärer Migration spielt das 
Schlagwort „Lebensbedingungen“ eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang 
können die Studien von Deniz Yükseker und Kelly Brewer (2008, 2009) über 
afrikanische MigrantInnen in der Türkei als Beispiel genannt werden. Neben den 
Migrationshintergründen und -perspektiven versuchen die beiden Autoren auch 
die konkreten Lebensbedingungen dieser MigrantInnen aufzuzeigen. Armut auf-
grund von fehlenden regelmäßigen Verdienstmöglichkeiten, schlechte Wohnver-
hältnisse, fehlende Sozialhilfe und Erfahrungen mit der Polizei sind nur einige 
wenige Aspekte, die dabei aufgegriffen worden sind.  

Ein kurzer Blick auf die bis dato genannten Beispiele irregulärer Migration ver-
mittelt den Eindruck, dass ausschließlich Personen aus politischen oder ökonomi-
schen Krisengebieten als irreguläre MigrantInnen in der Türkei stranden. Dies ist 
jedoch nicht der Fall. Wie Bianca Kaiser (2001) in ihrer Studie „The Concept of 
‘Free Movement of Persons’ and Turkey’s Full Membership in the European Uni-
on” feststellt, gibt es auch viele EuropäerInnen, die als irreguläre MigrantInnen in 
der Türkei leben. Neben Heiratsmigrantinnen, die bis zur Gesetznovellierung im 
Jahr 2003 keinen Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis hatten und deshalb oftmals 
mit Schwarzarbeit zum Familieneinkommen beitrugen, womit sie arbeitsrechtlich 
zu irregulären Migrantinnen wurden, spricht Kaiser auch von europäischen Aus-
steigerInnen, die sich v. a. an der Südküste oder in Istanbul niederlassen. Da diese 
Personen nur sehr schwer eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung erhalten, rei-
sten sie in der Regel mit Touristenvisa im Drei-Monats-Rhythmus ein und aus und 
verdienen ihren Lebensunterhalt mit unterschiedlichen Tätigkeiten in der Touris-
musbranche, dem Journalismus und anderen Bereichen.3  

Irregulär und trotzdem beruflich erfolgreich? 

Die eben erwähnte Studie von Kaiser verdeutlicht auf den ersten Blick, dass irre-
guläre Migration in der Türkei keineswegs nur von marginalisierten Randgrup-
pen repräsentiert wird. Denn nicht nur Menschen aus ökonomisch und/oder po-
litisch krisengeschüttelten Gebieten ziehen ohne reguläre rechtliche Grundlage in 

3  Kaiser (2003, 2008) und Özbek (2008) sprechen in diesem Zusammenhang auch von Aus-
steigerInnen und deren Lebensbedingungen. Seit 2009 sind die Ein- und Ausreisen im 
Drei-Monats-Rhythmus jedoch aufgrund neuer Bestimmungen nicht mehr möglich.  
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die Türkei, sondern auch Menschen aus dem sogenannten „reichen Westen“. 
Dieses Phänomen ist aber nicht der einzige Aspekt, der bei der irregulären Migra-
tion in die Türkei überrascht. Die Tatsache, dass diese Menschen nicht nur in-
formellen, schlecht bezahlten und unqualifizierten Tätigkeiten nachgehen, son-
dern auch in sogenannten „guten Positionen“ tätig sind, ist ein wesentliches 
Merkmal der irregulären internationalen Migration in die Türkei. Diesen Aspekt 
möchte ich im Folgenden mit einem Beispiel aus meiner empirischen Forschung 
und einer persönlichen Erfahrung veranschaulichen.  

Im Rahmen einer Untersuchung über die Arbeitsmarktintegration von hoch-
qualifizierten MigrantInnen in der Türkei4 interviewte ich u. a. eine deutsche Ge-
schäftsfrau, die über Jahre irregulär in der Türkei lebte und arbeitete. Diese Frau 
studierte in Paris Design und lernte dort während eines Praktikums ihren heuti-
gen Lebensgefährten kennen. Nach Abschluss ihres Studiums folgte sie ihrem 
türkischen Partner vor rund 19 Jahren in die Türkei. Nach einem Türkischinten-
sivkurs fand sie sich einen Job in der expandierenden Textilindustrie. Sie fühlte 
sich in bei ihrem Arbeitgeber allerdings nicht wohl, kündigte und beschloss, sich 
selbstständig zu machen. Da zu diesem Zeitpunkt AusländerInnen gemäß den al-
ten Gesetzen bei einer Firmengründung 50.000 USD vorweisen mussten5, ent-
schloss sie sich, mit ihrem Lebensgefährten die Firma offiziell auf seinen Namen 
zu gründen. Sie leitete allerdings die Firma, in der sie zeitweise bis zu 300 Perso-
nen beschäftigte. Sie betonte, dass alle ihre Angestellten und Arbeiter sozial ver-
sichert angestellt waren. Paradoxerweise lebte sie aber bis zur Geburt ihres Soh-
nes in der Regel ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in der Türkei. Sie 
leitete als Touristin, die in unregelmäßigen Abständen ein- und ausreiste, die 
Firma; manchmal „verschlief“ sie sogar die Ausreisezeiten und befand sich somit 
wie viele andere irreguläre Migrantinnen nur mit abgelaufenem Touristenvisum – 
also als „Overstayerin“ – in der Türkei.6 Wenngleich sie in ihrer Position im Ver-
gleich zu den vielen Arbeitsmigrantinnen aus dem Osten sicherlich eine Mög-

                                                                                          
4  Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes untersuchte ich die Integration von 

hoch-qualifizierten MigrantInnen in den türkischen Arbeitsmarkt. Für mehr Informatio-
nen zu diesem Projekt siehe: http:www.cultural-capital.net. Für diverse Forschungsergeb-
nisse siehe: Pusch (2010a, 2010b) und Weiß et al. (2010).  

5  Bis zum Jahr 2003 durften sich ausländische StaatsbürgerInnen nur im Rahmen des aus-
ländischen Investitionsgesetzes selbstständig machen. Dies bedeutete, dass sie nur GmbHs 
oder AGs mit einem Stammkapital von mindestens 50.000 USD gründen durften. Mit 
dem Gesetz Nummer 4875 für ausländische Direktinvestoren (Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu) hat sich die Situation für ausländische Investoren in der Türkei geändert; heute 
sind ausländische Investoren türkischen StaatsbürgerInnen gleichgestellt. 

6  Dieser Status hatte bis vor zwei oder drei Jahren für Mitteleuropäer relativ wenig Konse-
quenzen: An der Grenze wurde einfach eine Strafe bezahlt, die sich in der Höhe nicht we-
sentlich von den Kosten für eine Aufenthaltsgenehmigung unterschied. Mit der Verschär-
fung der gesetzlichen Überwachung hat sich dies jedoch geändert: Personen, die mit einem 
abgelaufenen Touristenvisum aus der Türkei ausreisen, erhalten ein mindestens dreimona-
tiges Einreiseverbot in die Türkei.  
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lichkeit hatte, ihren Status zu legalisieren, so tat sie dies nicht, weil ihr der büro-
kratische Aufwand dazu zu groß war. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zu 
betonen, dass sie mit der Firmenkonstruktion und ihrem Aufenthaltsstatus kein 
Problem hatte – im Gegenteil, der Gedanke an diverse bürokratische Akte war für 
sie unangenehmer als ihr irregulärer Aufenthalts- und Arbeitsstatus!  

Dass man in der Türkei allerdings nicht nur im privatwirtschaftlichen Bereich 
auf Nischen für irreguläre Existenzen stößt, möchte ich anhand einer persönlichen 
Erfahrung verdeutlichen. Vor mehr als zehn Jahren arbeitete ich an einer staatli-
chen türkischen Universität. Ordnungsgemäß wurde von der Universität meine 
Arbeitsgenehmigung beantragt, um in der Folge auch eine Aufenthaltsberechtigung 
zu bekommen. Der Erhalt der Genehmigungen zögerte sich jedoch um zwei Se-
mester hinaus. Ich begann zu arbeiten und reiste in Drei-Monatsabständen ein 
und aus, um mein Touristenvisum zu verlängern. Als mein Visum allerdings zu ei-
ner Zeit auszulaufen drohte, als an der Universität die Abschlussprüfungen statt-
fanden, bekam ich vom Dekan ein offizielles Schreiben, dass ich an der Universität 
arbeite und meine Papiere bereits vor Monaten beantragt worden waren. Mit die-
sem Schreiben und den Kopien der an die zuständigen Behörden geschickten Pa-
piere für meine diversen Genehmigungen ging ich zur Ausländerpolizei, um meine 
Touristenvisum zu verlängern. Ich wollte zumindest aufenthaltsrechtlich nicht ille-
gal werden. Der zuständige Polizist sah sich all dies genau an, dann schaute er mir 
ins Gesicht und sagte lachend: „Mach’ Dir keine Sorgen, wir wissen schon, wen wir 
schnappen“. Mit diesen Worten schickte er mich weg. Die diversen Genehmigun-
gen bekam ich dann ein paar Monate später. Mein Gehalt, das ich offiziell nur 
nach Erhalt der Papiere beziehen konnte, bekam ich in der Zwischenzeit von einer 
dieser staatlichen Universität untergeordneten Stiftung. Und diese Stiftung wurde 
u. a. dazu eingerichtet, Verzögerungen dieser Art auszugleichen. Verzögerungen 
dieser Art, die zu formaler Irregularität führen, scheinen also zumindest bis vor ei-
nigen Jahren auch im staatlichen Bereich System zu haben. Wenngleich dies in 
meinem Fall zu meinem Vorteil war – aus der einschlägigen Literatur ist auch be-
kannt, dass ausländische Universitätsangestellte oft lange und ohne finanzielle 
Entschädigung vor Ort auf ihre Papiere warteten, um ihre vereinbarte Tätigkeit of-
fiziell beginnen zu können7 – so ändert dieses Entgegenkommen von Seiten der 
Universität nichts daran, dass ausländische Mitarbeiter an staatlichen Institutionen 
mit irregulären Arbeits- und Aufenthaltsbedingungen konfrontiert sind und staatli-
che Einrichtungen zumindest phasenweise Arbeitgeber von irregulären MigrantIn-
nen sind. 

7  Suzan Erbaş (2006) beschreibt in einem Aufsatz die verbreitete Version der irrregulären 
Arbeitssituation von AusländerInnen in der Türkei. In diesem Zusammenhang macht sie 
darauf aufmerksam, dass ausländische Universitätslektoren in der Regel aus bürokratischen 
Gründen zwischen Januar und März keine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung haben 
und in diesem Zeitraum nicht ihr reales Gehalt, sondern bloß eine Vorauszahlung erhal-
ten.  
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Lange Jahre suggerierte die zunehmende internationale Migration in die Tür-
kei für den türkischen Staat keinen Handlungsbedarf. Erst im Rahmen des An-
passungsprozesses des türkischen Rechts an EU-Recht wurde im Jahr 2003 ver-
sucht mit dem Gesetz Nummer 4817 über Arbeitsbewilligungen für Ausländer 
(Yabancı Çalışma İzinleri Hakkında Kanun)8 irreguläre Migration einzudämmen. 
Aus diesem Grund wurde ein Maßnahmenpaket bestehend aus der Vereinfa-
chung der Vergabeprozedur durch den Abbau der zuständigen Behörden, der 
strengeren Verfolgung und Bestrafung illegaler Beschäftigung für ArbeitgeberIn-
nen und -nehmerInnen und die Verminderung der Berufsverbote9 für Ausländer- 
Innen eingeführt (Pusch 2008). Ob und was sich mit diesen gesetzlichen Maß-
nahmen geändert hat, soll weiter unten dargestellt werden. An dieser Stelle soll 
lediglich betont werden, dass MigrantInnen über lange Jahre in irregulären Le-
benssituationen sowohl in privatwirtschaftlichen als auch staatlichen Bereichen 
beruflich erfolgreich sein konnten. Dies stellt eine Besonderheit der türkischen 
Migrationsrealität dar, die in westeuropäischen Staaten undenkbar war und ist. 
Im Rahmen meiner diesbezüglichen Beobachtungen, stellte sich dabei heraus, 
dass insbesondere Personen aus dem westlichen Ausland von dieser Migrations-
realität „profitierten“. Deshalb kann auch die Hypothese aufgestellt werden, dass 
in der Türkei die soziale Inklusion oder die Bewertung als „guter Ausländer“ in 
der Wahrnehmung der türkischen Öffentlichkeit für die konkret ausgeführte be-
rufliche Tätigkeit wichtiger ist, als der aufenthalts- und arbeitsrechtliche Status.  

Zum Ausmaß irregulärer Migration 

Internationale Migration in die Türkei ist, wie die oben zusammengefassten Stu-
dien und beschriebenen Beispiele gezeigt haben, stark von Irregularität gekenn-
zeichnet. Genaue Angaben über das Ausmaß der irregulären Migration in die 
Türkei gibt es allerdings nicht. Dies liegt in der Natur der Sache, denn das, was 
regulär am Staat vorbei geht, kann von diesem auch nicht zahlenmäßig genau er-
fasst werden. Aus diesem Grund liegen nur Schätzungen vor. In letzter Zeit 
spricht man aber von mehreren Hunderttausend bis zu einer Million Auslände-
rInnen mit irregulärem Aufenthalt (Toksöz 2006; İcduygu 2006). 

Allgemein bezieht man sich in der Türkei bei diesen Schätzungen auf die Ein- 
und Ausreisezahlen von AusländerInnen in der Türkei (vgl. Tabelle 3). Problema-
tisch bei diesen Zahlen ist allerdings, dass sie alle Ein- und Ausreisen von Auslän-
derInnen beinhalten und aus diesen Zahlen nicht hervorgeht, wer als TouristIn 

                                                                                          
8  Für eine juristische Analyse dieses Gesetzes siehe Aksu (2006: 60–73) und Köksal (2003).  
9  Laut Gesetz Nummer 2007 über die für türkische Staatsangehörige reservierten Berufe und 

Handwerke (Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Meslek ve Sanatlar Hakkında Kanun), das von 
1932 bis 2003 in der Türkei in Kraft war, waren mehr als 70 Berufe ausschließlich türki-
schen Staatsbürgern vorbehalten (siehe dazu Pusch 2008). 
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oder irregulärer MigrantIn in die Türkei kommt. Wichtig ist für uns jedoch festzu-
halten, dass die Zahl der Einreisenden aus der ehemaligen UdSSR und anderen 
Ländern, die maßgeblich zur irregulären Migration in die Türkei beitragen, stetig 
zunimmt. 

Tabelle 3: Einreisezahlen aus einigen ausgewählten Ländern in die Türkei  

Land 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 

Afghanistan  2.228 7.182 1.941 25.101 8.720 9.401 14.562 16.919 11.473 
Algerien 33.395 - 41.476 42.131 44.262 45.017 38.564 45.006 63.904 
Bulgarien 381.500 540.400 834.100 1.006.300 1.310.643 1.621.704 1.177.903 1.239.667 1.255.343 
Georgien 179.600 164.000 161.700 167.800 235.143 367.339 549.328 630.979 830.184 
Irak 20.776 16.386 15.758 24.689 111.819 107.968 123.118 180.217 250.130 
Iran 380.819 327.067 432.281 494.977 631.522 957.245 865.942 1.058.206 1.134.965 
Marokko  11.628 11.791 12.638 13.760 15.994 24.915 30.380 37.788 44.023 
Moldawien 62.700 46.100 46.100 55.300 72.055 90.704 108.578 145.341 141.514 
Polen 118.200 151.000 150.600 102.000 138.611 181.021 190.770 276.783 397.682 
Rumänien 265.100 180.900 180.100 185.100 169.348 202.623 245.941 390.505 447.419 
Russland 677.200 757.100 946.500 1.257.600 1.603.372 1.864.682 1.853.442 2.465.336 2.879.278 
Sudan 1.926 1.977 2.212 1.903 2.364 2.897 4.383 5.989 8.987 
Ukraine 173.600 177.400 193.000 225.500 293.644 380.392 487.917 593.302 730.689 

Quellen: DİE 2005: 24–27; * TÜIK 2008: 22–25. 

Tabelle 4: Einreise aus ausgewählten Ländern und Verteilung nach Einreisegrund (2001) in 
Prozent 

Land Reise Kultur Verwandten- 
besuch Einkauf Handel Anderes Gesamt 

Aserbaidschan 18,3 1,4 15,4 18,9 12,1 34,2 100,0 
Bulgarien 16,1 1,6 25,5 25,7 11,8 19,4 100,0 
Georgien 14,3 3,0 7,5 21,0 17,0 37,2 100,0 
Moldawien 48,4 5,4 12,1 13,2 8,7 12,2 100,0 
Polen 49,2 17,7 2,9 3,8 2,5 23,9 100,0 
Rumänien 26,3 2,5 7,4 39,7 11,9 12,2 100,0 
Russland 47,1 2,4 5,6 23,9 5,5 15,5 100,0 
Ukraine 33,8 4,0 8,2 31,0 9,3 13,7 100,0 
Türkei 
insgesamt 

52,3 9,2 7,9 8,3 5,0 17,3 100,0 

Quelle: Erder 2008: 30. 

Basierend auf einer Statistik des türkischen Tourismusministeriums (siehe dazu 
Tabelle 4) kann den Einreisezahlen von AusländerInnen in die Türkei noch eine 
zusätzliche Bedeutung beigemessen werden. Tabelle 4 zeigt, dass insbesondere 
Personen aus den ehemaligen Ostblockstaaten – und das ist die Gruppe, die im 
Rahmen der irregulären Arbeitsmigration gegenwärtig eine besonders große Rolle 
spielt – nicht nur als TouristInnen in die Türkei kommen. Einkauf, Handel und 
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andere Motive sind ebenfalls wichtige Einreisegründe für diese Menschen und 
deuten auf die vielschichtigen irregulären Aspekte der Einreise von AusländerIn-
nen in der Türkei hin. 

Darüber hinaus bieten Zahlen über festgenommene irreguläre MigrantInnen 
wichtige Anhaltspunkte für Schätzungen. Wie Tabelle 5 verdeutlicht, werden in der 
Türkei jährlich ca. 50.000 irreguläre MigrantInnen aus unterschiedlichsten Ländern 
festgenommen. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die reale Anzahl irregu-
lärer MigrantInnen in der Türkei um einiges höher ist, denn alle irregulären Mi-
grantInnen werden keinesfalls festgenommen. In diesem Zusammenhang muss 
darauf hingewiesen werden, dass viele Typen der Irregularität in der türkischen Ge-
sellschaft akzeptiert sind – ein gutes Beispiel ist dafür zum Beispiel die weit verbrei-
tete Anstellung von ausländischen Haushaltsbediensteten in der oberen Mittel-
schicht. Wenngleich diesen ausländischen Hausangestellten per Gesetz der Erhalt 
einer Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung möglich ist, so zeigt die Praxis, dass 
diese Legalisierung nur in Ausnahmefällen realisiert wird. Kemal Kirişçi (2007), ein 
bekannter und angesehener Migrationsforscher in der Türkei, berichtet in diesem 
Zusammenhang bei einer Tagung, dass er für die Pflegerin seiner gebrechlichen 
Mutter nur mit großen Mühen und Einbezug sämtlicher einschlägiger Kontakte zu 
den entsprechenden Behörden, die aufenthalts- und arbeitsrechtliche Situation sei-
ner Haushaltsangestellten legalisieren konnte.  

Ein genauer Blick auf Tabelle 5 verdeutlicht zudem, dass die Zahl der festge-
nommenen irregulären MigrantInnen in den Jahren 2000, 2001 und 2003 stark 
zugenommen hat, in den Folgejahren aber wieder auf ihr durchschnittliches Maß 
zurückging. Dies kann einerseits damit erklärt werden, dass ab dem Jahr 2000 die 
Zahl der Einreisen aus Ländern, die irreguläre Migrationsströme in der Türkei 
stark beeinflussen, erheblich anstieg. Andererseits kann diese kurzweilige Zu-
nahme der Festnahmen auch damit interpretiert werden, dass in diesen Jahren 
per strikterer Verfolgung irregulärer MigrantInnen mehr Personen gefasst wurden. 
Schließlich verdeutlichen diese Zahlen aber auch, dass die diversen gesetzlichen 
Maßnahmen, die insbesondere ab 2003 ergriffen wurden, um die irreguläre Mi-
gration in die Türkei einzudämmen, kaum erfolgreich waren.  

Wie oben bereits betont wurde, versuchte der Gesetzgeber mit dem Arbeitser-
laubnisgesetz von 2003 die irreguläre Migration in die Türkei einzudämmen. Die 
Zahl der verteilten Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen hat sich jedoch nicht 
maßgeblich verändert.  
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Tabelle 6: Verteilung der Aufenthaltsgenehmigungen im Vergleich (2000–2006) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Aufenthaltsgeneh-
migungen 

168.100 161.254 157.670 152.203 155.500 131.594 186.586 183.757 174.926 

für Arbeit 24.200 22.414 22.556 21.650 27.500 22.130 22.805 25.475 18.900 

für Studien 24.600 23.946 21.548 21.810 15.000 25.240 24.258 22.197 28.597 

für andere Zwecke 119.300 114.894 113.566 108.743 113.000 84.224 139.523 135.365 127.429 

Quelle İçduygu – Biehl 2009: 10  
 
Ein Blick in eine weitere Statistik, diesmal des Türkischen Ministeriums für Ar-
beit und Soziale Sicherheit, verrät uns auch, dass mit dem neuen Gesetz nicht 
die bis dato in der Türkei lebenden irregulären MigrantInnen legalisiert werden 
sollen. Denn in den Genuss von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen kommen, 
wie uns Tabelle 7 zeigt, v. a. Personen, in leitenden Positionen und/oder qualifi-
zierten Berufen. 
  
Tabelle 7: Verteilung der vom Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit vergebenen Ge-
nehmigungen nach Berufsfeld 

 Genehmigungen, die gemäß der ausgeübten  
Tätigkeit erteilt werden 

Berufe Zahl % 

Höhere Führungskräfte und Geschäftsführer 2.155 22,47 
Angehörige qualifizierter Berufsgruppen  1.406 14,66 
Angehörige mittelqualifizierter Berufsgruppen 344 3,58 
Angestellte in Büro und Kundendienst  369 3,85 
Angestellte in Dienstleistungssektor und Verkauf 0 0 
Qualifizierte Arbeitskräfte in der Agrar- und 
Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 

1.829 19,07 

Betreiber von Maschinenanlagen und Monteure  604 6,30 
Personen, die unqualifizierte Arbeiten ausüben 54 0,56 
Personen, die ihren Beruf nicht angegeben haben 2.831 29,51 
Gesamt 9.592 100 

Quelle: Lordoğlu 2008: 79. 
 
Die Tendenz, qualifizierten Personen in leitenden Positionen den Erhalt von Ar-
beits- und Aufenthaltsgenehmigungen zu erleichtern, lässt sich auch an diversen 
jüngeren Gesetzesentwürfen ablesen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Novellie-
rungsantrag des Gesetzes über Arbeitsbewilligungen für Ausländer (Gesetz Num-
mer 5665), das mit diversen zusätzlichen Reformen qualifizierten AusländerInnen, 
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die in staatlich forcierten Bereichen Know-how und Kapital ins Land bringen sol-
len, die rechtliche Situation vereinfachen soll. Um die Integration der vielen ver-
schieden irregulären MigrantInnen geht es dabei nicht.  

Schlussbemerkungen 

All die von mir aufgezeigten Beispiele und Zahlen weisen darauf hin, dass die 
türkische Migrationsrealität heute maßgeblich von Irregularität geprägt ist. Ne-
ben der Forschung widmet sich heute auch zunehmend die Politik diesem relativ 
neuen Phänomen. Wenngleich vom Gesetzgeber versucht wird, die irreguläre 
Migration mit verschiedenen Maßnahmen einzudämmen, so zeigt die Praxis, 
dass die bis dato gesetzten Schritte nicht ausreichten, um diesen Trend funda-
mental entgegenzusetzen (İçduygu 2004: 61–69). In Anbetracht der neuen ge-
setzlichen Entwicklungen, die auf einen hürdenfreien Erhalt von arbeits- und 
aufenthaltsrechtlichen Genehmigungen von „gewünschten“ AusländerInnen – 
das sind Personen, die als wichtig erachtete Ressourcen (z. B. spezifisches Know-
how, ausländisches Kapital) mitbringen – abzielen, und der Tatsache, dass die 
Masse der irregulären MigrantInnen weder integriert noch abgeschoben wird, 
lässt vermuten, dass die Existenz dieser Billiglöhner ohne sozialen Rechte am 
Rande der türkischen Gesellschaft nicht nur missbilligt, sondern auch gewollt 
sind (Tanyılmaz – Kurtulmuş-Kıroğlu 2007). Sie sind im Vergleich zu dem Heer 
der einheimischen Billiglöhner besser ausgebildet und können in der immer wie-
der krisengeschüttelten Wirtschaft je nach Konjunktur in den Arbeitsprozess ein-
bezogen oder ausgeschaltet werden. Damit tragen sie nicht nur zum Anwachsen 
der informellen Arbeit und/oder der Schwarzarbeit bei, sondern garantieren ih-
ren Arbeitgebern auch eine höchst mögliche Flexibilität auf die jeweiligen wirt-
schaftlichen Konjunkturen zu reagieren und ihr Profit zu maximieren.  
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